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RS OGH 1977/9/1 7Ob615/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1977

Norm

ABGB §1435

Rechtssatz

Der Kondiktionsanspruch nach § 1435 ABGB setzt nicht die Fälligkeit der erwarteten Gegenleistung voraus; es genügt,

wenn sich die Erwartung auf diese in der Folge nicht erfüllt.

Entscheidungstexte

7 Ob 615/77
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